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Rückblende:

Die 1. Sitzung der AG 
fand am 17. Mai 1995 
statt, wir sind damit in der
5. Wahlperiode und im
20. Jahr unserer Arbeit.



1. Qualitätssicherung des Radverkehrs- 
netzes als Hauptaufgabe

2. Bessere Berücksichtigung unter-
schiedlicher Nutzeranforderungen 

3. Radverkehrsmaßnahmen stärker auf 
Komfort orientieren



Qualitätssicherung des Radverkehrsnetzes

• Vorrang vor Neubau, außer in Spezialfällen (z.B. 
Aufwertung bestehender Anlagen durch Neubau)

• Qualitätssicherung heißt: Anerkannten Stand der 
Technik erhalten oder erstmalig herstellen

◦ dabei strengen Maßstab anlegen: „Aufweichung“ des 
Standards (ERA, StVO) nur mit einstimmigem 
Beschluss der AG

◦ Problem: Umgang mit Nachwende-Neubauten, die 
dem anerkannten Stand der Technik nicht entspre-
chen (hoher Substanzwert, aber Umbaubedarf – 
teuer, der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln!)



Bessere Berücksichtigung unterschiedlicher 
Nutzeranforderungen 

Es gibt nicht „DEN“ Radfahrer – die Bedürfnisse 
unterscheiden sich immer stärker. Extrembeispiele:

• Eltern mit selbst fahrenden Vorschulkindern im 
allgemeinen Straßenverkehr: 10 km/h

• Pedelecs (Mischform Rad/Kfz): > 40 km/h möglich, 
können auf Steigungen vergleichsweise schnell fahren 

• Beide Nutzergruppen unterliegen formal den gleichen 
Regeln.

Grundsatz: Beim Vorhandensein einer Kfz-Fahrbahn sind 
Pedelecs als Kraftfahrzeug zu behandeln.



Radverkehrsmaßnahmen stärker auf Komfort 
orientieren – wir wollen für Radnutzung werben!

• Kein „Herauspicken“ bestimmter Bereiche der Radverkehrs-
förderung – es gibt mehr zu tun, als Fahrbahnen zu 
verbessern. Beispiele:

◦ unzureichende Abstellsituation in der Innenstadt 

◦ Schritttempo auf Hauptverbindungen – unzeitgemäß 

◦ einige Ampelschaltungen

• Ein neuer Anlauf zur Eichplatzbebauung muss den 
Radverkehr von vornherein bewusst berücksichtigen.

• Abstellsatzung in die Wege leiten!

• Grundsatz: Radverkehrsmaßnahmen finden statt, wo der 
Radverkehr ist, nicht wo die Verwaltung ihn haben möchte. 


